
Hochschule für Kirchenmusik der
Diözese Rottenburg-Stuttgart

Gebührenordnung
(Stand 01.09.2014)

 BaföG
Lt. BaföG-Gesetz haben Studierende des Bachelorstudienganges Katholische Kirchenmusik An-
spruch auf Förderungsmittel.

1. Studien- und Unterrichtsgebühren
Masterstudiengänge (MA) frei
Bachelor Kirchenmusik frei
C-Ausbildung (intern) frei

C-Ausbildung (extern) 112,00 € monatlich
(Pauschalgebühren für den Einzelunterricht Orgel, 
Klavier, Tonsatz, Gehörbildung und den Unterricht in den Kompaktkursen)

C-Langzeitausbildung für Schüler
Gebühr für die musikalische Ausbildung
Allg. Musiklehre (45 Min.) 35,00 € monatlich
Klavier und allg. Musiklehre (2x 45 Min.) 70,00 € monatlich
ab dem 2. Instrument (Orgel) (3x 45 Min.) 105,00 € monatlich

2. Klaviermethodik
für Kinder ab 7 Jahre 35,00 € monatlich

3. Prüfungsgebühren
Aufnahmeprüfung frei
Abschlussprüfung 20,45 € 
Prüfungswiederholung 15,34 € 

4. Gebühren für die Benutzung von Einrichtungen des Hauses
(Instrumente, Bibliothek usw.)
Für interne B- und C-Studenten, die nicht im Hause wohnen
(zahlbar 9 Monate) 25,00 € oder
(zahlbar 12 Monate) 18,75 €

5. Gasthörer
Gasthörer im Gruppenunterricht mit einem Fach (20 Min.) 28,00 € monatlich
Gasthörer im Gruppenunterricht mit zwei Fächern (45 Min.) 40,00 € monatlich
Gasthörer im Einzelunterricht (30 Min.) 40,00 € monatlich

6. Miete 
Studentenwohnheim 170,00 €
    

7. Kost und Logis
für externe Schüler während des Kompaktkurses 115,00 €
pro Kurs, zahlbar nach dem Ende eines Kompaktkurses


